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 Veröffentlicht am 28.12.1937

Norm

EO §35 D

JN §57

Rechtssatz

Wird mit der Klage nach § 35 EO der Ausspruch begehrt, dass der im Exekutionstitel ausgedrückte Anspruch erloschen

ist, dann bestimmt die Höhe der vollstreckbaren Forderung den Wert der Streitsache.
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Beisatz: Hier Oppositionsklage gegen Unterhaltsexekution - Ausspruch nach § 500 Abs 2 ZPO nicht erforderlich.
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